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MINISTERIUM

LEBENSWERTES
OSTERREICH

Frau Prasidentin Zl. LE.4.2.4/0025-RD 3/2015
des Nationalrates

Doris Bures

Parlament

1017 Wien Wien, am 23. April 2015

Gegenstand: Schriftl. parl. Anfr. d. Abg. z. NR Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen
vom 25.02.2015, Nr. 3890/J, betreffend Folgeanfrage zur parlamentarischen
Anfrage 2590/J; Zuwendungen an ARGE Rind

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Harald Jannach, Kolleginnen
und Kollegen vom 25.02.2015, Nr. 3890/J, teile ich Folgendes mit:

Zu Frage 1:

Zuwendungen im Rahmen der Landlichen Entwicklung konnten und kénnen ausschlieflich fur
anerkannte Lebensmittelqualitdtsregelungen vergeben werden. Im angesprochenen
Rindfleischbereich war dies das AMA-Giitesiegel. Die Foérdermallnahme zielt auf die
Bekanntmachung der Lebensmittelqualitatsregelung an sich ab, die Durchfiihrung von
Informations- und Absatzférderungsmaf3nahmen kann von verschiedenen Organisationen zur
Foérderung eingereicht werden. Die Bewerbung von privaten Marken ist jedoch nicht

forderfahig.

Zu Frage 2:

Die genannten Fordermittel wurden fir die ,Teilnahme an Lebensmittelqualitadtsregelungen
(M 132)“ gemall Punkt 7 sowie flur ,Informations- und AbsatzférderungsmalRnahmen fir

Lebensmittelqualitatsregelungen durch Erzeugergemeinschaften (M133)“ gemaly Punkt 8 der
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Sonderrichtlinie des BMLFUW zur Umsetzung von Maflnhahmen im Rahmen des
Osterreichischen Programms fiir die Landliche Entwicklung des landlichen Raumes 2007 —

2013 — ,sonstige MalRnahmen® (siehe: http://www.bmlifuw.gv.at/land/laendl_entwicklung/le-07-

13/rechtsinfo/sonstige.html) eingesetzt.

Zu den Fragen 3 und 7:

Grundsatzlich ist anzumerken, dass eine deutlich héhere Anzahl an landwirtschaftlichen
Betrieben an der Produktionsbestimmung Frischfleisch: ,Rinder und Kalbermast® der AMA-
Marketing teilgenommen haben, als in der Férderung erfasst wurden. Das liegt daran, dass in
der MaRnahme 132 nur dann eine Férderung abgerechnet wurde, wenn auch entsprechende
Kosten (z.B. fur Kontrollen) angefallen sind und abgerechnet wurden. Die Daten zu

Teilnehmerbetrieben an M 132 und Auszahlungen beziehen sich auf das jeweilige Jahr:

Teilnehmende Geforderte "Ausbezahlte
Jahr Betriebe Betriebe Forderung (EUR,
EU/BIL)
2010 6132 543 64.617,00
2011 5871 28 3.062,00
2012 5708 1304 136.333,00
2013 5504 310 33.702,00
2014 5495 247 26.693,00

(Angaben in EUR, jeweils EU-, Bundes- und Landesmittel entsprechend den im Programm
vorgesehenen Mitfinanzierungsanteilen. Die Aufstellung bezieht sich auf den Zeitpunkt der

Férderauszahlung)

Zu Frage 4:

Bei den in der Anfrage genannten Rindfleischprogrammen (M-Kuh, Almo, Voralpenrind, Cult
Beef, Murbodner, usw.) handelt es sich um private Programme mit eingetragenen Marken.
Zustandigkeit, Abwicklung und Betreuung obliegen den Programmbetreibern und

Markeninhabern.

Zu Frage 5:

Privatrechtliche freiwillige Vermarktungsprogramme fur landwirtschaftliche Erzeugnisse und
Lebensmittel sind keine anerkannten Lebensmittelqualitatsprogramme im Sinne von Art. 16
Abs. 1 lit c der ELER-VO (EU) 1305/2013 und sind daher auch in der neuen Férderperiode

von der Fdérderung ausgenommen.
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Ob, wann und in welchem Umfang Antrdge auf Foérderung von Absatz- und
InformationsmalRnahmen  eingereicht  werden, obliegt den jeweils fir eine
Lebensmittelqualitatsregelung verantwortlichen Gruppierungen und kann daher vom

BMLFUW nicht prognostiziert werden.

Zu Frage 6:

Eine Stellungnahme des Viehhandels ist dem BMLFUW nicht bekannt.

Zu Frage 8:

Ob, wann und in welchem Umfang neue private Rindfleischvermarktungsprogramme fir die

kommenden Jahre geplant sind, ist dem BMLFUW nicht bekannt.

Im Rahmen der AMA-Gutesiegel-Richtlinie ,Rinderhaltung“ wurde ein neues freiwilliges
Qualitatsmodul ,Qplus Rind“ konzipiert, das auf ein hohes Mall an Tierwohl abzielt, fir
welches — nach der entsprechenden Zulassung des Moduls — auch eine Fdrderung der
Teilnahme in Vorhabensart 3.1.1 ,Teilnahme an Lebensmittelqualitatsregelungen® des
Programms LE 14 — 20 beantragt werden kann. In dieser Vorhabensart sind fir die
Forderperiode 2014-2020 insgesamt EUR 112 Mio. an Fordermitteln im Rahmen des
Osterreichischen Programms zur landlichen Entwicklung vorgesehen.

Sofern es teilnehmende landwirtschaftliche Betriebe gibt, die eine Férderung beantragt haben
und erhalten, kann fir Informations- und Absatzférderungsmaflnahmen in diesem

Zusammenhang eine Forderung in Vorhabensart 3.2.1 beantragt werden.

Zu Frage 9:

Es werden nur Qualitatsprogramme gefordert, die den Kriterien von Art. 16 der Verordnung
(EU) Nr. 1305/2013 entsprechen und die zur Forderung anerkannt wurden. Private
Rindfleischvermarktungsprogramme sind daher nicht férderfahig.

Die Auswahlkriterien und Auswahlverfahren wurden bereits vom BMLFUW ver6ffentlicht und

sind unter: http://www.bmlfuw.qgv.at/land/laendl entwicklung/auswahlkriterien.html abrufbar.

Zu Frage 10:

Es steht allen Blirgern/Birgerinnen offen, private Marken fur sich registrieren zu lassen.
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Hinsichtlich der Foérderung von Informations- und Absatzférderungsmaflnahmen
(Vorhabensart 3.2.1) wird auf Punkt 8.3 der bereits genannten Sonderrichtlinie des BMLFUW
zur Umsetzung von ProjektmaRnahmen im Rahmen des Osterreichischen Programms fiir
landliche Entwicklung 2014 - 2020 - ,LE-Projektférderungen® (siehe:
http://www.bmlfuw.gv.at/land/laend|_entwicklung/SRL.html)  verwiesen.  Demnach sind
Erzeugergemeinschaften im Sinne des Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 807/2014

mdgliche Férderungswerber.

Zu Frage 11:

Die Sicherstellung, dass speziell Fleisch aus Qualitdtsprogrammen nicht im Rahmen von
Lockangeboten unter dem Gestehungspreis verkauft — und damit auch im Image entwertet -
wird obliegt grundsatzlich dem jeweiligen Marken- bzw. Qualitdtsprogramminhaber und wird
auch von diesen uberwacht. Die Preisentwicklung wird selbstverstandlich auch von der AMA-
Marketing (z.B. im Rahmen der Roll-AMA, woéchentliche Preismeldung) und vom BMLFUW
beobachtet.

Die Angelegenheiten des Wettbewerbsrechts fallen nicht in den Vollzugsbereich des
BMLFUW.

Zu Frage 12:

Handelsketten entsprechen nicht den Anforderungen des Begriffs ,Forderwerber” It.
Sonderrichtlinien und erhalten deshalb auch keine Férderungen im Rahmen der Landlichen

Entwicklung.

Zu Frage 13:

Die MaRnahme 133 im Rahmen der Sonderrichtlinie des BMLFUW 2007 — 2013 erfasste
folgende Fordergegenstande (Punkt 8.2):

e Erarbeitung von Verarbeitungskonzepten

e MarktpflegemalRnahmen

e Teilnahme an Ausstellungen und Messen

¢ Information der Verbraucher

e MalRnahmen zur Darstellung der Vorziige der nach der Lebensmittelqualitdtsregelung

hergestellten Produkte
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Zu Frage 14:

In der Programmperiode 2007-2013 wurden von der ARGE Rind im Rahmen der Férderung

,Mallnahme 133" alle Fordergegenstande bedient.

Fordergegenstande der Mallnahme 133:

8.2.2: MarktpflegemaRnahmen fir die Lebensmittelqualitatsregelung unterliegende
Erzeugnisse;

8.2.3: Teilnahme an Ausstellungen und Messen;

8.2.4: Studien und Informationsmaterialien zur Information der Verbrauer;

8.2.5: MalRnahmen zur Darstellung der Vorzige der nach der

Lebensmittelqualitatsregelung hergestellten Produkte bedient bzw. gefordert;

Einzelbetriebliche Daten kénnen aus datenschutzrechtlichen Griinden nicht weitergegeben

werden.

Zu Frage 15:

Antrage auf Férderung der Teilnahmekosten im Rahmen der Vorhabensart 3.1.1 "Teilnahme
an Lebensmittelqualitatsregelungen" kdnnen nur von landwirtschaftlichen Erzeugern gestellt

werden.

Im Rahmen der Vorhabensart 3.2.1 ,Informations- und Absatzférderungsmafinahmen® kdnnte
— vorbehaltlich der Prifung eines Antrags im Rahmen der daflir vorgesehenen Verfahren -
auch die ,ARGE Rind“ als Férderwerber in Frage kommen. Die Aufforderung zur Einreichung
von Projektantragen zur Foérderung wurde Anfang Marz gestartet (siehe:
http://www.bmlfuw.gv.at/land/laendl_entwicklung/umsetz_projektmassnahmen/vha321.html)
und lauft bis 30. April 2015.

Ob und in welchem Umfang einzelne Foérderwerber dabei Antrdge auf Férderung abgeben

kann daher derzeit noch nicht beantwortet werden.

Zu Frage 16:

In der MaRnahme 10 der Nationalen Sonderrichtlinie wird die ,ARGE Rind“ fir den
Fordergegenstand .Koordinative Tatigkeiten einschlieBlich Uberregionale
Informationsverbreitung®  hinsichtlich  Qualitdts- und  Effizienzsteigerung in  der
landwirtschaftlichen Rindfleischproduktion finanziell unterstiitzt. In dieser MalRnahme sind

keine Medienkampagnen oder direkte Zuwendungen an Landwirte vorgesehen.
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Die Unterstutzung der ,ARGE Rind“ im Rahmen der nationalen Férdermaflnahme 4

,verarbeitung, Vermarktung und Markterschliefung“ erfolgte fiir anfallende Personalkosten in

der Projektkoordination. Es wurden keine Medienkampagnen unterstutzt.

Der Bundesminister

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT,
UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT,

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner

serialNumber=579515843327,CN=BMLFUW,0O=BMLFUW /
Lebensministerium,C=AT

Datum/Zeit

2015-04-24T07:17:43+02:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-
light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

541402

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prufinformation

Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:
http://www.bmlfuw.gv.at/amtssignatur

www.parlament.gv.at




		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




